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§ 1
Vertragsverhältnis/Geltungsbereich

Die Ver- und Entsorgungswerke Bad Muskau GmbH (nachfolgend
VEW genannt) führt die Abwasserbeseitigung auf der Grundlage
eines privatrechtlichen Abwasserbeseitigungsvertrags durch. 
Für die Abwasserbeseitigung in der Stadt gelten die nachfolgenden
Abwasserentsorgungsbedingungen. 
Die Abwasserentsorgungsbedingungen gelten für alle Anschluss-
nehmer, die nach der Satzung der Stadt Bad Muskau über die öffent-
liche Abwasserbeseitigung der Verpflichtung zum Anschluss und zur
Benutzung unterliegen.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Die Begriffsbestimmungen richten sich nach § 2 der Satzung der Stadt
Bad Muskau über die öffentliche Abwasserbeseitigung.

§ 3
Vertragspartner, Anschlussnehmer

(1) Die VEW schließt den Abwasserbeseitigungsvertrag in der
Regel mit dem Eigentümer des zu versorgenden Grundstücks
(Anschlussnehmer) ab; sie kann in besonderen Aus-
nahmefällen den Vertrag mit dem Nutzungsberechtigten, z. B.
Erbbauberechtigter, Nießbraucher und Pächter des Grund-
stücks abschließen. 

(2) Tritt an die Stelle eines Grundstückseigentümers eine
Gemeinschaft von Wohnungseigentümern im Sinne des
Wohnungseigentumsgesetzes, so wird der Abwasser-
beseitigungsvertrag mit der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer abgeschlossen. Jeder Wohnungseigentümer
haftet als Gesamtschuldner. Die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft verpflichtet sich, den Verwalter oder eine andere
Person zu bevollmächtigen, alle Rechtsgeschäfte, die sich aus
dem Abwasserbeseitigungsvertrag ergeben, mit Wirkung für
und gegen alle Wohnungseigentümer abzuschließen und per-
sonelle Änderungen, die die Haftung der Wohnungs-
eigentümer berühren, der VEW unverzüglich mitzuteilen. Wird
ein Vertreter nicht benannt, so sind die an einen Wohnungs-
eigentümer abgegebenen Erklärungen der VEW auch für die
übrigen Eigentümer rechtswirksam.

(3) Abs. 2 gilt entsprechend, wenn das Eigentum an dem Grund-
stück mehreren Personen gemeinschaftlich zusteht (Gesamt-
handseigentum und Miteigentum nach Bruchteilen).

(4) Wohnt der Anschlussnehmer nicht im Inland, so hat er der VEW
einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen. 

(5) In den Fällen der Abs. 2, 3 und 4 ist der Anschlussnehmer ver-
pflichtet, einen Wechsel des Bevollmächtigten der VEW un-
verzüglich anzuzeigen.

(6) Tritt anstelle der VEW ein anderes Unternehmen in die sich aus
dem Abwasserbeseitigungsvertrag ergebenden Rechte und
Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des An-
schlussnehmers. Der Unternehmenswechsel ist öffentlich
bekannt zu geben.

§ 4
Vertragsschluss

(1) Der Abwasserbeseitigungsvertrag soll schriftlich abge-
schlossen werden. Der Vertrag kommt durch die Stellung des
Antrages auf Entsorgung durch den Anschlussnehmer oder
durch die Inanspruchnahme der Abwasserbeseitigungs-
anlagen zustande. Kommt der Abwasserbeseitigungsvertrag
durch die Inanspruchnahme der Abwasserbeseitigungs-
anlagen zustande, so ist der Anschlussnehmer verpflichtet,
dies der VEW unverzüglich mitzuteilen. Die Abwasser-
beseitigung erfolgt zu den für gleichartige Vertragsverhältnisse
geltenden Preisen der VEW.

(2) Änderungen der Abwasserentsorgungsbedingungen werden
erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam. Dies gilt auch für
die dazugehörenden Preise, sofern sie nicht dem Anschluss-
nehmer im Einzelfall mitgeteilt werden.

(3) Übernimmt ein neuer Anschlussnehmer eine bestehende An-
lage, sind der bisherige und der neue Anschlussnehmer ver-
pflichtet, der VEW den Zeitpunkt der Übergabe, ihre Anschriften
und den Zählerstand bzw. die Zählerstände des Wasserzählers
bzw. der Wasserzähler mitzuteilen. Aufgrund dieser Mitteilung
endet der Vertrag mit dem bisherigen Anschlussnehmer sofern
sich die genehmigten oder vertraglich vereinbarten
Bedingungen nicht ändern. Kommen die Anschlussnehmer
dieser Pflicht nicht nach, sind beide gegenüber der VEW für die
Verbindlichkeit als Gesamtschuldner verantwortlich.

(4) Der Abwasserbeseitigungsvertrag kann mit einer Frist von vier
Wochen auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt
werden.

§ 5
Übergabe und Änderung 

der Abwasserentsorgungsbedingungen

(1) Die VEW ist verpflichtet, jedem neuen Anschlussnehmer bei Ver-
tragsabschluß nach § 3 Abs. 1 sowie den übrigen
Anschlussnehmern auf Verlangen die dem Abwasser-
beseitigungsvertrag zugrundeliegenden Abwasserent-
sorgungsbedingungen einschließlich der dazugehörigen Preis-
regelungen unentgeltlich auszuhändigen. 

(2) Die Abwasserentsorgungsbedingungen können durch die
VEW mit Wirkung für alle Anschlussnehmer geändert oder er-
gänzt werden. Änderungen oder Ergänzungen werden mit ihrer
Bekanntmachung wirksam. 

§ 6
Abwassereinleitungen

(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche Stoffe
ausgeschlossen, die die Reinigungswirkung der Klärwerke,
den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, die Schlamm-
beseitigung oder die Schlammverwertung beeinträchtigen, das
Material der öffentlichen Abwasseranlagen und/oder Trans-
portfahrzeuge angreifen, ihren Betrieb, ihre Funktionsfähigkeit
oder Unterhaltung behindern, erschweren oder gefährden
können, oder die den in öffentlichen Abwasseranlagen ar-
beitenden Personen oder dem Vorfluter schaden können. Dies
gilt auch für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.

(2) Insbesondere sind ausgeschlossen:
Stoffe – auch in zerkleinertem Zustand –, die zu Ablagerungen
oder Verstopfungen in den öffentlichen Abwasseranlagen
führen können (z. B. Kehricht, Schutt, Mist, Sand, Küchen-
abfälle, Asche, Zellstoffe, Textilien, Schlachtabfälle, Tierkörper,
Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester, hefehaltige Rück-
stände, Schlamm, Haut- und Lederabfälle, Glas und Kunst-
stoffe),
feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe
(z. B. Benzin, Karbid, Phenole, Öle und dgl.), Säuren, Laugen,
Salze, Reste von Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren
Chemikalien, Blut, mit Krankheitskeimen behaftete Stoffe und
radioaktive Stoffe,
Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft und
Molke,
faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (z. B.
milchsaure Konzentrate, Krautwasser),
Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder
Dämpfe verbreiten kann,
farbstoffhaltiges Abwasser, dessen Entfärbung im Klärwerk
nicht gewährleistet ist,
Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht ent-
spricht,
Abwasser, dessen chemische und physikalische Ei-
genschaften Werte aufweisen, die über den allgemeinen Richt-
werten für die wichtigsten Beschaffenheitskriterien der Anlage I
des Arbeitsblattes ATV A 115 bzw. des Merkblatts ATV-DVWK
M 115 der deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Ab-
wasser und Abfall e.V. (ATV-DVWK) in der jeweils gültigen
Fassung liegt.

(3) Die VEW kann im Einzelfall weitergehende Anforderungen
stellen, wenn dies für den Betrieb der öffentlichen Abwasser-
anlage erforderlich ist.

(4) Die VEW kann im Einzelfall Ausnahmen von den Be-
stimmungen der Absätze 1 bis 3 zulassen, wenn öffentliche Be-
lange nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme im
Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten würde und der Antrag-
steller evtl. entstehende Mehrkosten übernimmt.

(5) § 63 Abs. 6 SächsWG bleibt unberührt.

§ 7
Einleitbeschränkungen

(1) Die VEW kann im Einzelfall die Einleitung von Abwasser von
einer Vorbehandlung oder Speicherung abhängig machen,
wenn seine Beschaffenheit oder Menge dies insbesondere im
Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen oder
auf sonstige öffentliche Belange erfordert.

(2) Solange die öffentlichen Abwasseranlagen nicht bedarfs-
gerecht ausgebaut sind, kann die VEW mit Zustimmung der
höheren Wasserbehörde Abwasser, das wegen seiner Art oder
Menge in den vorhandenen Abwasseranlagen nicht abgeleitet
oder behandelt werden kann, von der Einleitung befristet aus-
schließen (§ 138 Abs. 2 SächsWG).

(3) Fäkalienhaltiges Abwasser darf in öffentliche Abwasser-
anlagen, die nicht an ein öffentliches Klärwerk angeschlossen
sind, nur nach ausreichender Behandlung eingeleitet werden.

(4) Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht
unterliegt, und von sonstigem Wasser, bedarf der schriftlichen
Genehmigung der VEW. 

§ 8
Eigenkontrolle und Abwasseruntersuchungen

(1) Die VEW kann verlangen, dass auf Kosten des Grundstücks-
eigentümers oder des sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 Ver-
pflichteten Vorrichtungen zur Messung und Registrierung der Ab-
flüsse und der Beschaffenheit der Abwässer zur Bestimmung
der Schadstofffracht in die Grundstücksentwässerungsanlage
eingebaut oder an sonst geeigneter Stelle auf dem Grundstück
angebracht, betrieben und in ordnungsgemäßem Zustand ge-
halten werden.

(2) Die VEW kann in entsprechender Anwendung der Vorschriften
der Eigenkontrollverordnung vom 7.10.1994, SächsGVBl. S.
1592, zuletzt geändert mit Verordnung vom 15.6.1999,
SächsGVBl. S. 417 in der jeweils geltenden Fassung auch ver-
langen, dass eine Person bestimmt wird, die für die Bedienung
der Anlage und für die Führung des Betriebstagebuches ver-
antwortlich ist. Das Betriebstagebuch ist mindestens drei Jahre
lang, vom Datum der letzten Eintragung oder des letzten
Beleges an gerechnet, aufzubewahren und der VEW auf Ver-
langen vorzulegen.

(3) Die VEW kann bei Bedarf Abwasseruntersuchungen vor-
nehmen. Sie bestimmt, in welchen Abständen die Proben zu
entnehmen sind, durch wen die Proben zu entnehmen sind und
wer sie untersucht. Für das Zutrittsrecht gilt § 17 Abs. 2 ent-
sprechend.

(4) Die Kosten einer Abwasseruntersuchung trägt der Ver-
pflichtete, wenn 
die Ermittlungen ergeben, dass Vorschriften oder auferlegte 
Verpflichtungen nicht erfüllt worden sind oder
wegen der besonderen Verhältnisse eine ständige Über-
wachung geboten ist.

(5) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mängel fest-
gestellt werden, hat der Grundstückseigentümer oder der sons-
tige nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Verpflichtete diese unverzüglich
zu beseitigen.

§ 9
Entwässerungsantrag und Genehmigung der VEW

(1) Eines Antrages und der schriftlichen Genehmigung der VEW
bedürfen:
die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen, deren
Anschluss sowie deren Änderung,
die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die Än-
derung der Benutzung.

Bei vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die
Genehmigung widerruflich oder befristet ausgesprochen.

(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare Anschluss
(z. B. über bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen)
gleich.

(3) Für die den Anträgen beizufügenden Unterlagen gelten die Vor-
schriften des Teiles 1 Abschnitt 1 der Verordnung des
Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchführung
der Sächsischen Bauordnung (SächsBO-DurchführVO) in der
jeweils geltenden Fassung sinngemäß. Die zur Anfertigung der
Pläne erforderlichen Angaben (Höhenlage des Kanals, Lage der
Anschlussstelle und Höhenfestpunkte) sind bei der VEW ein-
zuholen.

(4) Die VEW kann weitere Unterlagen fordern, wenn diese zur
Beurteilung der Grundstücksentwässerungsanlage erforderlich
sind.

§ 10
Umfang der Abwasserbeseitigung, Benachrichtigung 

bei Unterbrechungen

(1) Unter den Voraussetzungen des § 6 ist der Anschlussnehmer
berechtigt, gemäß der Einleitgenehmigung jederzeit Abwasser
in die Abwasserbeseitigungsanlagen einzuleiten. Dies gilt nicht,
soweit und solange die VEW an der Abwasserbeseitigung
durch höhere Gewalt und sonstige Umstände, deren Be-
seitigung nicht zugemutet werden kann, gehindert wird. 

(2) Betreiber von dezentralen Grundstücksentwässerungsanlagen
sind den Anschlussnehmern nach Abs. 1 hinsichtlich der Ein-
leitkriterien und der Benutzungspflicht gleichgestellt.

(3) Die Abwasserbeseitigung kann unterbrochen werden, soweit
dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist.
Die VEW hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit un-
verzüglich zu beheben.

(4) Die VEW hat den Anschlussnehmer bei einer nicht für kurze
Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Abwasser-
beseitigung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die
Pflicht zur Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung
nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und die VEW
dies nicht zu vertreten hat oder
die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen
verzögern würde.

§ 11
Haftung¸ Anordnungsbefugnis

(1) Werden die öffentlichen Abwasseranlagen durch Betriebs-
störungen, die die VEW nicht zu vertreten hat, vorübergehend
ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder treten Mängel
oder Schäden auf, die durch Rückstau infolge von Naturereig-
nissen, wie Hochwasser, Starkregen oder Schneeschmelze
oder durch Hemmungen im Abwasserablauf verursacht sind, so
erwächst daraus kein Anspruch auf Schadenersatz. Ein An-
spruch auf Ermäßigung oder auf Erlass der Entgelte entsteht in
keinem Fall.

(2) Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Sicherung
gegen Rückstau (§ 15) bleibt unberührt.

(3) Im Übrigen haftet die VEW nur für Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit.

(4) Eine Haftung nach den Vorschriften des Haftpflichtgesetzes
bleibt unberührt.

(5) Der Grundstückseigentümer und die sonstigen Benutzer haften
für schuldhaft verursachte Schäden, die infolge einer
unsachgemäßen oder den Bestimmungen dieser AEB wider-
sprechenden Benutzung oder infolge eines mangelhaften Zu-
stands der Grundstücksentwässerungsanlagen entstehen. Sie
haben die VEW von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die
wegen solcher Schäden geltend gemacht werden. Gehen der-
artige Schäden auf mehrere Grundstücksentwässerungs-
anlagen zurück, so haften deren Eigentümer oder Benutzer als
Gesamtschuldner.

(6) Die VEW kann nach pflichtgemäßem Ermessen die
notwendigen Maßnahmen im Einzelfall anordnen, um rechts-
widrige Zustände zu beseitigen, die unter Verstoß gegen Be-
stimmungen dieser AEB herbeigeführt worden oder entstanden
sind. Sie kann insbesondere Maßnahmen anordnen, um
drohende Beeinträchtigungen öffentlicher Abwasseranlagen zu
verhindern und um deren Funktionsfähigkeit aufrecht zu
erhalten. Dies gilt ebenso für Maßnahmen um eingetretene
Beeinträchtigungen zu minimieren und zu beenden, sowie um
die Funktionsfähigkeit der Abwasseranlagen wiederherzu-
stellen.

§ 12
Baukostenzuschuss

(1) Die VEW ist berechtigt, von dem Vertragspartner bei erst-
maligem Anschluss des Grundstücks an die Abwasseranlage
einen Baukostenzuschuss zur teilweisen Abdeckung der bei
wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für die
Herstellung oder, soweit durch den erstmaligen Anschluss ver-
anlasst und über den Herstellungskosten liegend, die Ver-
änderung der Abwasseranlage, an die das Grundstück an-
geschlossen wird, zu verlangen. Eine
Baukostenzuschusspflicht besteht dann nicht, soweit für das
Grundstück bereits ein Abwasserbeitrag erhoben wurde. Bei der
Errechnung des Baukostenzuschusses kann der durchschnitt-
liche Aufwand für die gesamte Abwasseranlage zu-
grundegelegt werden. Der Baukostenzuschuss darf 70 % der
um die Kostenanteile der Straßenentwässerung und Zu-
schüsse Dritter verminderten Kosten nicht übersteigen. Die
VEW erhebt von den Anschlussnehmern Baukostenzuschüsse
nach dem jeweils gültigen Preisblatt.

(2) Baukostenzuschusspflichtig ist der Eigentümer des Grund-
stücks, soweit in lit. a) und b) nichts Abweichendes geregelt ist. 
a) Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen

Nutzung Berechtigte ist anstelle des Eigentümers bau-
kostenzuschusspflichtig.

b) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen
Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mit-
eigentumsanteil baukostenzuschusspflichtig, ent-
sprechendes gilt für sonstige dinglich zur baulichen Nutzung
Berechtigte.

c) Mehrere Baukostenzuschusspflichtige haften als Gesamt-
schuldner.

(3) Maßstab für die Bemessung des Baukostenzuschusses ist die
Nutzungsfläche. Diese ergibt sich durch Vervielfachen der
Grundstücksfläche gem. Absatz 4 mit dem Nutzungsfaktor
gem. Absatz 5.

(4) Als Grundstücksfläche gilt:
a) Bei Grundstücken im Bereich des Bebauungsplans die

Fläche, die der Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde
zu legen ist;

b) bei Grundstücken, die mit ihrer gesamten Fläche im unbe-
planten Innenbereich (§ 34 BauGB) oder im Bereich eines
Bebauungsplanes, der die erforderlichen Festsetzungen
nicht enthält, liegen, die Fläche, die der Ermittlung der zu-
lässigen Nutzung zugrunde zu legen ist;

c) bei Grundstücken, die teilweise in den unter lit. a) und b) be-
schriebenen Bereichen und teilweise im Außenbereich (§ 35
BauGB) liegen, die Flächen, soweit sie tatsächlich an-
geschlossen, bebaut oder gewerblich genutzt sind und ihre
grundbuchmäßige Abschreibung nach baurechtlichen Vor-
schriften ohne Übernahme einer Baulast zulässig wäre;

d) bei Grundstücken, die mit ihrer gesamten Fläche im Außen-

bereich (§ 35 BauGB) liegen oder aufgrund lit. b) bau-
kostenzuschusspflichtig sind, die Flächen, soweit sie
tatsächlich angeschlossen, bebaut oder gewerblich genutzt
sind und ihre grundbuchmäßige Abschreibung nach
baurechtlichen Vorschriften ohne Übernahme einer Baulast
zulässig wäre;

Bei der Flächenermittlung gem. lit. a) und b) bleiben die Teil-
flächen unberücksichtigt, die nicht baulich oder gewerblich
genutzt werden können, soweit sie nicht tatsächlich an-
geschlossen, bebaut oder gewerblich genutzt sind und ihre
grundbuchmäßige Abschreibung nach baurechtlichen Vor-
schriften ohne Übernahme einer Baulast zulässig wäre. 

(5) Der Nutzungsfaktor bemisst sich nach den Vorteilen, die den
Grundstücken nach Maßgabe ihrer zulässigen baulichen Nut-
zung durch die Abwasserbeseitigungsanlagen vermittelt
werden. Die Vorteile orientieren sich an der Zahl der zulässigen
Geschosse. Als Geschosse gelten Vollgeschosse im Sinne der
Sächsischen Bauordnung. 

(6) Der Nutzungsfaktor beträgt im Einzelnen:
1. In den Fällen des Absatzes 10  lit. b) 0,2
2. In den Fällen des Absatzes 10  lit. c)                                         

und des Absatzes 11 lit. d) 0,5
3. bei eingeschossiger Bebaubarkeit   1,0
4. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,5
5. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 2,0
6. bei viergeschossiger Bebaubarkeit 2,5
7. bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit 3,0
8. bei sechsgeschossiger Bebaubarkeit 3,5
9. für jedes weitere Vollgeschoß zuzüglich je 0,5

(7) Für die Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für
die ein Bebauungsplan die Geschosszahl festlegt, gilt:
a) Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte

zulässige Zahl der Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine
größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu
legen.

b) Überschreiten Geschosse nach lit. a), die nicht als Wohn- oder
Büroräume genutzt werden, die Höhe von 3,5 m, so gilt als
Geschosszahl die Baumasse des Bauwerks, geteilt durch die
überbaute Grundstücksfläche und nochmals geteilt durch
3,5, mindestens jedoch die nach lit. a) maßgebende Ge-
schosszahl; Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende
volle Zahl aufgerundet.

c) Sind in einem Bebauungsplan über die bauliche Nutzung
eines Grundstücks mehrere Festsetzungen (Geschosszahl,
Gebäudehöhe, Baumassenzahl) enthalten, so ist die Ge-
schosszahl vor der Gebäudehöhe und diese vor der
Baumassenzahl maßgebend.

(8) Für die Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für
die ein Bebauungsplan eine Baumassezahl festlegt, gilt:
Bestimmt ein Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung
nicht durch die Geschosszahl oder die Höhe der baulichen An-
lagen, sondern durch Festsetzung der Baumassenzahl, so gilt
als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5;
Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl auf-
gerundet.
Ist eine größere als die nach lit. a) bei Anwendung der
Baumassenzahl zulässige Baumasse genehmigt, so gilt als
Geschosszahl die Baumasse des Bauwerks geteilt durch die
überbaute Grundstücksfläche und nochmals geteilt durch 3,5;
mindestens jedoch die nach lit. a) maßgebende Geschosszahl;
Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl auf-
gerundet.
Absatz 7 lit. c) ist anzuwenden.

(9) Für die Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für
die ein Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen festlegt, gilt:
a) Bestimmt ein Bebauungsplan das Maß der baulichen Nut-

zung nicht durch die Geschosszahl oder Baumassenzahl,
sondern durch Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen, so
gilt als Geschosszahl 
1. Bei Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe die fest-

gesetzte maximale Gebäudehöhe, geteilt durch 3,5;
2. bei Festsetzung der maximalen Wandhöhe das fest-

gesetzte Höchstmaß der Wandhöhe baulicher Anlagen,
entsprechend der Definition des § 6 Abs. 4 Satz 2
Sächsische Bauordnung, geteilt durch 3,5, zuzüglich
eines weiteren Geschosses, wenn gleichzeitig eine
Dachneigung von mindestens 30 % festgesetzt ist.
Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl
aufgerundet.

b) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan fest-
gesetzte Höhe baulicher Anlagen genehmigt, so ist diese
gem. lit. a) in eine Geschosszahl umzurechnen.

c) Absatz 7 lit. c) ist anzuwenden.
(10) Für Stellplätze, Garagen, Gemeinbedarfsflächen und sonstige

Flächen gilt:
a) Grundstücke, auf denen nur Stellplätze oder Garagen her-

gestellt werden können, gelten als eingeschossig bebaubar.
Als Geschosse gelten, neben Vollgeschossen im Sinne der
Sächsischen Bauordnung auch Untergeschosse in Garagen
und Parkierungsbauwerken. Die Absätze 7, 8 und 9 finden
keine Anwendung.

b) Auf öffentlichen Gemeinbedarfs- und Grünflächengrundstü-
cken, deren Grundstücksflächen aufgrund ihrer Zweck-
bestimmung nicht oder nur einem untergeordneten Teil mit
Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind    (z.
B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder) sowie Grundstücke in
Kleingartenanlagen wird ein Nutzungsfaktor von 0,2
angewandt. Die Absätze 7, 8 und 9 finden keine Anwendung.

c) Für Grundstücke, die von den Bestimmungen der Absätze 7,
8 und 9 und der lit. a) und b) nicht erfasst sind (z. B. Lager-
plätze) gilt ein Nutzungsfaktor von 0,5, wenn auf ihnen keine
Gebäude errichtet werden dürfen.

(11) Für die Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für
die keine Bebauungsfestsetzungen im Sinne der Absätze 7 bis
10 bestehen, gilt:
a) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein

Bebauungsplan keine den Absätzen 7 bis 10 entsprechende
Festsetzungen enthält, ist bei bebauten und unbebauten,
aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
stücken der näheren Umgebung zulässigen Geschosse
maßgebend. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl
vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen.

b) Im Außenbereich (§ 35 BauGB) und bei Grundstücken, die
nach Absatz 1 lit. b) baukostenzuschusspflichtig sind, ist bei
bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vor-
handenen Geschosse maßgebend. Bei unbebauten Grund-
stücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, gilt die Zahl
der genehmigten Geschosse. Bei unbebauten Grundstü-
cken, Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken mit nur
unterordneter Bebauung gilt ein Nutzungsfaktor von 0,2.

c) Als Geschosse nach lit. a) und b) gelten Vollgeschosse im
Sinne der Sächsischen Bauordnung. Bei Grundstücken mit
Gebäuden ohne ein Vollgeschoss im Sinne der Sächsischen
Bauordnung ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung der
tatsächlich vorhandenen Baumasse durch die überbaute
Grundstücksfläche und nochmals geteilt durch 3,5. Über-
schreiten Geschosse, die nicht als Wohn- oder Büroräume
genutzt werden, die Höhe von 3,5 m, so gilt als Geschoss-
zahl die Baumasse des Bauwerkes, geteilt durch die über-
baute Grundstücksfläche und nochmals geteilt durch 3,5.
Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl auf-
gerundet.
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Bekanntmachung
Mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Bad Muskau am 13.12.2006 wurde die „Satzung der Stadt Bad Muskau über die öffentliche Abwasserbeseitigung“, gültig ab 01.01.2007, verabschiedet. Die Abwasserentsorgung in der Stadt Bad Muskau wird damit auf
Grundlage eines privatrechtlichen Entsorgungsvertrages durch die Ver- und Entsorgungswerke Bad Muskau GmbH (VEW GmbH) durchgeführt. Für die Entsorgung gelten die nachfolgenden „Allgemeinen Bedingungen für die Entsorgung von Abwasser in der
Stadt Bad Muskau (AEB) und das Preisblatt für die Abwasserentsorgung. Die Anschlussnehmer können diese AEB und das Preisblatt kostenlos in den Geschäftsräumen der VEW GmbH erhalten.
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d) Soweit lit. a) bis lit c) keine Regelungen enthalten, ist Ab-
satz 10 entsprechend anzuwenden.

(12) Ein weiterer Baukostenzuschuss ist dann zu entrichten, wenn
der Anschlussnehmer seine Leistungsanforderung
wesentlich erhöht. Er ist entsprechend den Absätzen 1 bis 11
zu bemessen.

(13) Für Grundstücke, die die Abwasserbeseitigungsanlagen
nachhaltig nicht nur unerheblich über für das normale Maß
hinaus in Anspruch nehmen, kann die VEW durch besondere
Vereinbarung zusätzliche Baukostenzuschüsse erheben.

§ 13
Anschlusskanäle

(1) Anschlusskanäle werden von der VEW hergestellt,
unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt.

(2) Art, Zahl und Lage der Anschlusskanäle sowie deren Än-
derung werden nach Anhörung des Grundstückseigentümers
oder sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpflichteter und unter
Wahrung ihrer berechtigten Interessen von der VEW be-
stimmt.

(3) Die VEW stellt die für den erstmaligen Anschluss eines
Grundstückes notwendigen Anschlusskanäle bereit. Jedes
Grundstück erhält mindestens einen Anschlusskanal. 

(4) In besonders begründeten Fällen (insbesondere bei
Sammelgaragen, Reihenhäusern, Grundstücksteilung nach
Verlegung des Anschlusskanals) kann die VEW den An-
schluss mehrerer Grundstücke über einen gemeinsamen An-
schlusskanal vorschreiben oder auf Antrag zulassen. 

(5) Die Kosten der für den erstmaligen Anschluss eines Grund-
stücks notwendigen Anschlusskanäle (Absätze 3 und 4) sind
durch den Baukostenzuschuss nach § 12 abgegolten.

(6) Werden Grundstücke im Trennsystem entwässert, gelten die
Schmutzwasser- und Regenwasseranschlusskanäle als ein
Anschlusskanal im Sinne des Abs. 3 Satz 2.

(7) Die VEW kann auf Antrag des Grundstückseigentümers oder
sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten weitere, sowie vor-
läufige oder vorübergehende Anschlusskanäle herstellen. 

(8) Den tatsächlich entstandenen Aufwand für die Herstellung,
Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der
in Absatz 7 genannten Anschlusskanäle trägt derjenige, der
im Zeitpunkt der Herstellung des Anschlusskanals, im übrigen
im Zeitpunkt der Beendigung der Maßnahme Grundstücks-
eigentümer oder sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpflichteter ist,
soweit die Herstellung oder die Maßnahmen von ihm zu ver-
treten sind oder ihm dadurch Vorteile zuwachsen.

(9) Der Anspruch auf Ersatz des Aufwands entsteht mit der Her-
stellung des Anschlusskanals, im Übrigen mit der Beendigung
der Maßnahme.

(10) Der Aufwandsersatz wird einen Monat nach Bekanntgabe
des Abgabenbescheids fällig.

§ 14
Grundstücksentwässerungsanlage

(1) Die privaten Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach
den gesetzlichen Vorschriften, diesen AEB und den allgemein
anerkannten Regeln der Technik herzustellen und zu be-
treiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind ins-
besondere die technischen Bestimmungen für den Bau, den
Betrieb und die Unterhaltung von Abwasseranlagen.

(2) Die privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (§ 2 Abs. 3)
sind vom Grundstückseigentümer oder dem sonstigen nach
§ 3 Abs. 1 Verpflichteten auf seine Kosten herzustellen, zu
unterhalten und nach Bedarf gründlich zu reinigen.

(3) Die VEW ist im technisch erforderlichen Umfang befugt, mit
dem Bau der Anschlusskanäle einen Teil der Grundstücks-
entwässerungsanlagen, einschließlich der Prüf-, Kontroll- und
Übergabeschächte mit den gemäß § 8 Abs. 1 erforderlichen
Messeinrichtungen, herzustellen und zu erneuern. Der Auf-
wand ist der VEW vom Grundstückseigentümer oder dem
sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten zu ersetzen. § 12
Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.

(4) Der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3
Abs. 1 Verpflichtete hat die Verbindung der Grundstücksent-
wässerungsanlagen mit den öffentlichen Abwasseranlagen
im Einvernehmen mit der VEW herzustellen. Grundleitungen
sind in der Regel mit mindestens 150 mm Nennweite aus-
zuführen. Der letzte Schacht mit Reinigungsrohr ist so nahe
wie technisch möglich an die öffentliche Abwasseranlage zu
setzen; er muss stets zugänglich und bis auf Rückstauebene
(§ 15) wasserdicht ausgeführt sein.

(5) Bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom
Grundstückseigentümer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1
Verpflichteten auf seine Kosten zu ändern, wenn Menge oder
Art des Abwassers dies notwendig machen.

(6) Änderungen an einer Grundstücksentwässerungsanlage, die
infolge einer nicht vom Grundstückseigentümer oder dem
sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten zu vertretenden Än-
derung der öffentlichen Abwasseranlagen notwendig werden,
führt die VEW auf ihre Kosten aus, sofern nichts anderes be-
stimmt ist. Dies gilt nicht, wenn die Änderung oder Stilllegung
der Grundstücksentwässerungsanlagen dem erstmaligen
leitungsgebundenen Anschluss an die öffentliche Abwasser-
anlage dient oder für Grundstücke, die einen erstmaligen An-
schluss an die zentrale Abwasserentsorgung erhalten. 

(7) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage – auch vorüber-
gehend – außer Betrieb gesetzt, so kann die VEW den An-
schlusskanal verschließen oder beseitigen. Der Aufwand ist
vom Grundstückseigentümer oder dem sonstigen nach § 3
Abs. 1 Verpflichteten zu ersetzen. § 12 Abs. 3 und 4 gelten
entsprechend. Die VEW kann die Ausführung der in Satz 1 ge-
nannten Maßnahmen auf den Grundstückseigentümer oder
den sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten übertragen.

§ 15
Rückstau/Hebeanlage

(1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie
Benzin und Benzol sowie Öle oder Ölrückstände in das Ab-
wasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur Ab-
scheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit
dazugehörenden Schlammfängen) einzubauen, zu be-
treiben, zu unterhalten und zu erneuern. Die Abscheider mit
den dazugehörenden Schlammfängen sind vom Grund-
stückseigentümer oder den sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2
Verpflichteten in regelmäßigen Zeitabständen, darüber
hinaus bei besonderem Bedarf zu leeren und zu reinigen. Bei
schuldhafter Säumnis ist er der VEW schadenersatzpflichtig.
Für die Beseitigung der anfallenden Stoffe gelten die Vor-
schriften über die Abfallentsorgung.

(2) Die VEW kann vom Grundstückseigentümer und dem sons-
tigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten im Einzelfall den Einbau
und den Betrieb einer Abwasserhebeanlage verlangen, wenn
dies für die Ableitung des Abwassers notwendig ist; dasselbe
gilt für Pumpanlagen bei Grundstücken, die an Abwasser-
druckleitungen angeschlossen werden.

(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und
dergl. dürfen nicht an Grundstücksentwässerungsanlagen
angeschlossen werden.

(4) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Abwasser-
beseitigung mit zentraler Abwasserreinigung angeschlossen
sind, sind in Gebäuden mit Aufenthaltsräumen nur Toiletten mit
Wasserspülung zulässig. 

(5) § 14 Abs. 1 gilt entsprechend.
(6) Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstücksent-

wässerungsanlagen, z. B. Toiletten mit Wasserspülung,
Bodenabläufe, Ausgüsse, Spülen, Waschbecken und dergl.,
die tiefer als die Straßenoberfläche an der Anschlussstelle der
Grundstücksentwässerung (Rückstauebene) liegen, müssen
vom Grundstückseigentümer oder dem sonstigen nach § 3
Abs. 1 Verpflichteten auf seine Kosten gegen Rückstau
gesichert werden. Im Übrigen hat der Grundstücks-
eigentümer oder sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete für rück-
staufreien Abfluss des Abwassers zu sorgen. § 15 Abs. 5 gilt
entsprechend.

§ 16
Entleerung von dezentralen Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Die Entsorgung der dezentralen Abwasseranlagen erfolgt re-
gelmäßig, mindestens jedoch in den von der VEW für jede
Kleinkläranlage und geschlossene Grube unter Berück-
sichtigung der Herstellerhinweise, der DIN 4261, den Be-
stimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
sowie in der wasserrechtlichen Entscheidung festgelegten
Abstände oder zusätzlich nach Bedarf. 

(2) Der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3 Abs.
1 und 2 Verpflichtete hat der VEW den etwaigen Bedarf für
eine Entleerung vor dem für die nächste Leerung festgelegten
Termin anzuzeigen. Die Anzeige hat für geschlossene
Gruben spätestens dann zu erfolgen, wenn diese bis auf
50 cm unter Zulauf angefüllt sind.

(3) Die VEW kann die dezentralen Abwasseranlagen auch
zwischen den nach Absatz 1 festgelegten Terminen und ohne
Anzeige nach Absatz 2 entsorgen, wenn aus Gründen der
Wasserwirtschaft ein sofortiges Leeren erforderlich ist.

(4) Der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3 Abs.
1 und 2 Verpflichtete ist dafür verantwortlich, dass die dezen-
tralen Abwasseranlagen jederzeit zum Zwecke des Ab-
fahrens des Abwassers zugänglich sind und sich der Zugang
in einem verkehrssicheren Zustand befindet.

(5) Zur Entsorgung der dezentralen Abwasseranlagen ist den Be-
auftragten der VEW ungehindert Zutritt zu allen Teilen der
Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben zu gewähren.

(6) Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben und  deren Neben-
einrichtungen sind unverzüglich außer Betrieb zu setzen,
sobald das Grundstück an ein öffentliches Klärwerk an-
geschlossen ist. Den Aufwand für die Stilllegung trägt der
Grundstückseigentümer oder sonstige nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichtete.

(7) § 17 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 17
Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungs-

anlagen, Zutrittsrecht, Grundstücksbenutzung

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach Ab-
nahme durch die VEW in Betrieb genommen werden. Die Ab-
nahme der Grundstücksentwässerungsanlage befreit den
Bauherrn, den Planverfasser, den Bauleiter und den aus-
führenden Unternehmer nicht von ihrer Verantwortlichkeit für
die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der Ar-
beiten.

(2) Die VEW ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungs-
anlagen zu prüfen. Den mit der Überwachung der Anlagen be-
auftragten Personen ist zu allen Teilen der Grundstücksent-
wässerungsanlagen Zutritt zu gewähren. Sie dürfen
Wohnungen nur mit Einwilligung des Berechtigten, Betriebs-
und Geschäftsräume ohne Einwilligung nur in den Zeiten be-
treten, in denen sie normalerweise für die jeweilige ge-
schäftliche oder betriebliche Nutzung offen stehen. Grund-
stückseigentümer und die sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2
Verpflichteten sind verpflichtet, die Ermittlungen und
Prüfungen nach den Sätzen 1 und 2 zu dulden und dabei Hilfe
zu leisten. Sie haben den zur Prüfung des Abwassers
notwendigen Einblick in die Betriebsvorgänge zu gewähren
und die sonst erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(3) Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungs-
anlagen Mängel festgestellt, hat sie der Grundstücks-
eigentümer oder die sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten
unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen.

(4) Die Grundstückseigentümer und sonstige nach § 3 Abs. 1
Verpflichtete sind im Rahmen der Vorschrift des § 109
SächsWG verpflichtet, für Zwecke der öffentlichen Abwasser-
beseitigung das Verlegen von Kanälen einschließlich Zu-
behör zur Ab- und Fortleitung gegen Entschädigung zu
dulden. Sie haben insbesondere den Anschluss anderer
Grundstücke an die Anschlusskanäle zu ihren Grundstücken
zu dulden.

§ 18
Auskunfts- und Anzeigepflichten

(1) Binnen eines Monats haben der Grundstückseigentümer, der
Erbbauberechtigte und der sonst dinglich zur baulichen Nut-
zung Berechtigte der VEW als Beauftragter der Stadt die
Angaben gem. § 7 der Abwassersatzung der Stadt Bad
Muskau anzuzeigen.

(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungs-
zeitraums hat der Entgeltpflichtige der VEW anzuzeigen:
die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentlichen
Wasserversorgungsanlage (§ 22 Abs. 4 Nr. 2),
die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer
Genehmigungen (§ 7 Abs. 4) und
das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser
verwendete Niederschlagswasser (§ 22 Abs. 4 Nr. 3).

(3) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die
sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder einer Wohnung
berechtigten Personen der VEW mitzuteilen:
Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des
zeitlichen Anfalls des Abwassers;
wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen Ab-
wasseranlagen gelangen oder damit zu rechnen ist;
den Entleerungsbedarf der abflusslosen Gruben und Klein-
kläranlagen.

(4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur
vorübergehend, außer Betrieb gesetzt, hat der Grundstücks-
eigentümer diese Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass der
Anschlusskanal rechtzeitig verschlossen oder beseitigt
werden kann.

§ 19
Technische Anschlussbedingungen

Die VEW ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den
Grundstücksanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Be-
trieb der Grundstücksentwässerungsanlage festzulegen, soweit
dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Entsorgung,
insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse der Abwasser-
beseitigungsanlagen notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen
den anerkannten Regeln der Technik nicht widersprechen.

§ 20
Entgelterhebung

(1) Die VEW erhebt für die Benutzung der öffentlichen Ab-
wasseranlagen Abwasserentgelte. Sie werden erhoben für
die Teilleistungen Schmutzwasserentsorgung, Nieder-
schlagswasserentsorgung, Entsorgung abflussloser Gruben
sowie Kleinkläranlagen, für Abwasser, das in öffentliche Ab-
wasseranlagen eingeleitet wird, die nicht an ein Klärwerk an-
geschlossen sind und für sonstiges Abwasser. Das Entgelt für
die Teilleistung Schmutzwasserentsorgung setzt sich zu-
sammen aus einem Einleitentgelt und einem Grundpreis.

(2) Der Anschlussnehmer ist zur Zahlung der jeweiligen Ab-
wasserentgelte verpflichtet. Entgeltpflichtig ist außerdem, wer
die Leistungen der Abwasserbeseitigungsanlagen in An-
spruch nimmt. 

(3) Mehrere Anschlussnehmer desselben Grundstücks haften
als Gesamtschuldner.

(4) Beim Wechsel des Anschlussnehmers geht die Pflicht mit Be-
ginn des Nutzungsrechtes durch den neuen Anschluss-
nehmer auf diesen über. Wenn der bisherige Anschluss-
nehmer eine Mitteilung vom Übergang der Entgeltpflicht
versäumt hat, so haftet er für die Entgelte, die für den Zeitraum
bis zum Eingang der Mitteilung bei der VEW entstehen,
gesamtschuldnerisch mit dem neuen Anschlussnehmer.

§ 21
Entgelterhebung für die Niederschlagswasserentsorgung

(1) Das Entgelt für die Teilleistung Niederschlagswasser-
entsorgung wird nach der Niederschlagswassermenge be-
messen, die auf dem an die öffentlichen Abwasseranlagen an-
geschlossenen Grundstück anfällt und in die öffentlichen
Abwasseranlagen eingeleitet wird.

(2) Maßstab für das Entgelt für die Teilleistung Niederschlags-
wasserentsorgung ist die Einleitfläche. Die Einleitfläche ist die
Summe der versiegelten Grundstücksflächen, jeweils
multipliziert mit dem entsprechenden Versiegelungsfaktor. 
Versiegelte Grundstücksflächen sind:
die gesamten Grundflächen von Gebäuden oder baulichen An-
lagen einschließlich der Dachüberstände,
die Flächen der überdachten Terrassen, Freisitze o. ä.,
die Flächen, die mit einem wasserundurchlässigen oder teil-
weise wasserundurchlässigen Belag oder einer Über-
dachung versehen sind,
die sonstigen regelmäßig entwässerten Flächen,
soweit von diesen Flächen Niederschlagswasser in die
öffentlichen Abwasseranlagen gelangt. 

(3) Die versiegelten Flächen werden mit einem Faktor
multipliziert, der unter Berücksichtigung des Grades der
Wasserdurchlässigkeit und der Verdunstung für einzelne Ver-

siegelungsarten wie folgt festgesetzt wird (Versiegelungsfak-
tor):
1. Dachfläche (Schrägdach) 0,98 (Faktor „a“)
2. Dachflächen (Flachdach) sowie Betonflächen oder

asphaltierte Flächen 0,90 (Faktor „b“)
3. befestigte Flächen mit Pflaster, Feldsteinen o.ä. 0,50 
(Faktor „c“)
4. Flächen mit Kies oder Schotter 0,15 (Faktor „d“)
5. befestigte Flächen mit Rasengittersteinen 0,30 (Faktor „e“)

(4) Für versiegelte Flächen anderer Art als nach Abs. 3 gilt der
Faktor derjenigen Versiegelungsart, der der vorliegenden Ver-
siegelung in Abhängigkeit der Wasserdurchlässigkeit am
nächsten kommt.

(5) Wird im Einzelfall nachweislich in zulässiger Weise von der der
Entgelterhebung zugrunde liegenden Fläche (Absätze 1 und
2) nicht das gesamte Niederschlagswasser in die öffentliche
Abwasseranlage eingeleitet, so ist auf schriftlichen Antrag des
Grundstückseigentümers im Einzelfall das Entgelt für die Teil-
leistung Niederschlagswasserentsorgung angemessen zu
kürzen. Dabei sind die versiegelten Grundstücksflächen, die
insgesamt oder teilweise, andauernd oder zeitweise nicht in
die öffentliche Abwasseranlage entwässert werden, zu
berücksichtigen. § 22 Abs. 9 gilt entsprechend.

(6) Die ermittelte Einleitfläche wird auf volle m2 aufgerundet.

§ 22
Entgelterhebung für die Schmutzwasserentsorgung

(1) Das Einleitentgelt für die Teilleistung Schmutzwasser-
entsorgung wird nach der Schmutzwassermenge bemessen,
die auf dem an die öffentlichen Abwasseranlagen an-
geschlossenen Grundstück anfällt.

(2) Bei Einleitungen nach § 7 Abs. 4 bemisst sich das Einleitent-
gelt nach der eingeleiteten Wassermenge.

(3) Neben dem Einleitentgelt wird für baulich genutzte und an die
Abwasseranlage angeschlossene Grundstücke ein Grund-
preis für die Teilleistung Schmutzwasserentsorgung erhoben.
Der Grundpreis wird nach der Anschlussnennweite des
Grundstücksanschlusses zur öffentlichen Abwasseranlage
bemessen.

(4) In dem jeweiligen Veranlagungszeitraum gilt im Sinne von
Abs. 1 als angefallene Abwassermenge
bei öffentlicher Wasserversorgung, der der Entgeltberech-
nung zugrunde gelegte Wasserverbrauch,
bei nichtöffentlicher Trink- und Brauchwasserversorgung, die
dieser entnommenen Wassermenge und
das auf Grundstücken anfallende Niederschlagswasser,
soweit es als Brauchwasser im Haushalt oder Betrieb genutzt
und in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet wird.

(5) Auf Verlangen der VEW hat der Entgeltschuldner bei Ein-
leitungen nach § 7 Abs. 4, bei nichtöffentlicher Wasserver-
sorgung (Absatz 4 Nummer 2) oder bei Nutzung von Nieder-
schlagswasser als Brauchwasser (Absatz 4 Nummer 3)
geeignete Messeinrichtungen auf seine Kosten anzubringen
und zu unterhalten.

(6) Nach Absatz 4 ermittelte Wassermengen, die nachweislich
nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wurden,
werden auf schriftlichen Antrag des Entgeltschuldners bei der
Bemessung des Einleitentgelts für die Teilleistung Schmutz-
wasserentsorgung abgesetzt.

(7) Der Nachweis soll durch Messung mit einem besonderen
Wasserzähler erbracht werden. Dabei muss gewährleistet
sein, dass über diesen Wasserzähler nur solche Frisch-
wassermengen entnommen werden, die nicht als Abwasser
in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden.

(8) Ist der Nachweis durch Messung nicht möglich, kann der Ent-
geltschuldner die Absetzmenge in anderer geeigneter Form
nachweisen.

(9) Absetzungen für nicht eingeleitete Abwassermengen werden
nur nach entsprechender Antragstellung durch den Grund-
stückseigentümer und Abnahme der Zähleinrichtung durch
die VEW oder deren Beauftragten berücksichtigt. Eine rück-
wirkende Absetzung ist nicht möglich.

(10) Für landwirtschaftliche Betriebe soll der Nachweis durch
Messungen eines besonderen Wasserzählers erbracht
werden. Dabei muss gewährleistet sein, dass über diesen
Wasserzähler nur solche Frischwassermengen entnommen
werden können, die in der Landwirtschaft verwendet werden
und deren Einleitung als Abwasser nach § 6, insbesondere Ab-
satz 2 Nummer 3 ausgeschlossen ist.

(11) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende
Wassermenge nicht durch Messungen nach Absatz 10 fest-
gestellt, werden die nicht eingeleiteten Wassermengen
pauschal ermittelt. Dabei gilt als nicht eingeleitete Wasser-
menge im Sinne von Absatz 6:
je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und
Schweinen 
15 Kubikmeter/Jahr und je Vieheinheit Geflügel 5 Kubik-
meter/Jahr.
Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten
gemäß § 51 des Bewertungsgesetzes (in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. 2.1991 [BGBl. 1991 I S. 230], zuletzt
geändert am 20.12.2001 [BGBl. I S. 3794]) in der jeweils
geltenden Fassung ist entsprechend anzuwenden. Für den
Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach dem sich die
Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das laufende Jahr
richtet. Diese pauschal ermittelte, nicht eingeleitete Wasser-
menge wird von der gesamten verbrauchten Wassermenge
im Sinne von Absatz 1 abgesetzt. Die danach verbleibende
Wassermenge muss für jede für das Betriebsanwesen ein-
wohnermelderechtlich erfasste Person, die sich dort während
des Veranlagungszeitraums nicht nur vorübergehend auf-
gehalten hat, mindestens 25 Kubikmeter/Jahr betragen. Wird
dieser Wert nicht erreicht, ist die Absetzung entsprechend zu
verringern.

§ 23
Entgelterhebung für die dezentrale Entsorgung

(1) Für Abwasser, das aus abflusslosen Gruben oder Kleinklär-
anlagen entnommen wird, bemisst sich das Entgelt nach der
Menge des entnommenen Abwassers.

(2) Für Schmutzwasser, das in öffentliche Abwasseranlagen
eingeleitet wird, die nicht an ein Klärwerk angeschlossen sind,
bemisst sich das Entgelt nach der entsprechend § 22 er-
mittelten Abwassermenge. Dies gilt auch für Überläufe von
Kleinkläranlagen, die in einen in Satz 1 genannten öffent-
lichen Kanal entwässern.

§ 24
Abschlagszahlungen und Abrechnung

(1) Wird die Abwassermenge für mehrere Monate abgerechnet,
so kann die VEW für die nach der letzten Abrechnung
ermittelte Abwassermenge und den Grundpreis 12 Ab-
schlagszahlungen im Jahr verlangen. Diese sind anteilig für
den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend der Ab-
wassermenge und dem Grundpreis im zuletzt abgerechneten
Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht
möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach der
durchschnittlichen Abwassermenge vergleichbarer An-
schlussnehmer. Macht der Anschlussnehmer glaubhaft, dass
seine Abwassermenge erheblich geringer ist, so ist dies an-
gemessen zu berücksichtigen.

(2) Ändern sich die Preise, so können die nach der Preis-
änderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem vom
Hundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst
werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszah-
lungen verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag un-
verzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Ab-
schlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses sind zuviel gezahlte Abschläge unver-
züglich zu erstatten.

(4) Die Anschlussnehmer werden in der Regel einmal jährlich
festgestellt und abgerechnet.

(5) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Über-
schreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden andere
Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt,
so ist das zuviel oder zuwenig berechnete Entgelt zu erstatten
oder nachzuentrichten. Der Berichtigungsanspruch ist auf
längstens zwei Abrechnungsjahre beschränkt.

§ 25
Zahlung, Verzug

(1) Entgeltrechnungen werden innerhalb einer Frist von 14 Tagen

nach Erhalt der Rechnung fällig.
(2) Abschlagszahlungen sind mit dem durch die VEW fest-

gelegten Termin fällig.
(3) Für jede Mahnung fälliger Rechnungsbeträge oder Ab-

schlagszahlungen entstehen für den Anschlussnehmer
Mahnkosten gemäß dem jeweils gültigen Preisblatt.

(4) Dem Anschlussnehmer werden nach Ablauf der Zahlungsfrist
bzw. bei Nichteinhaltung der Zahlungstermine zusätzlich die
gesetzlichen Verzugszinsen in Rechnung gestellt.

§ 26
Vorauszahlungen

(1) Die VEW ist berechtigt, für die Abwassermenge eines Ab-
rechnungszeitraumes Vorauszahlungen zu verlangen, wenn
nach den Umständen des Einzelfalles zu besorgen ist, dass
der Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht
oder nicht rechtzeitig nachkommt.

(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Abwasserentgelt
des vorhergehenden Abrechnungszeitraumes oder der
durchschnittlichen Abwassermenge vergleichbarer An-
schlussnehmer. Macht der Anschlussnehmer glaubhaft, dass
seine Abwassermenge erheblich geringer ist, so ist dies an-
gemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrech-
nungszeitraum über mehrere Monate und erhebt die VEW
Abschlagszahlungen, so kann es die Vorauszahlung nur in
ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist
bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen, wenn
ihre Voraussetzungen weggefallen sind.

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann die VEW
auch für die in § 12 (Baukostenzuschuss) und § 13 (Kosten-
erstattung für den Grundstücksanschluss) bezeichneten
Baumaßnahmen Vorauszahlungen auf die voraussichtlich
entstehenden Kosten verlangen.

§ 27
Sicherheitsleistung

(1) Ist der Anschlussnehmer zur Vorauszahlung nicht in der Lage,
so kann die VEW in angemessener Höhe Sicherheitsleistung
verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz der Eu-
ropäischen Zentralbank verzinst.

(3) Ist der Anschlussnehmer in Verzug und kommt er nach
erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen
Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis nach,
so kann sich die VEW aus der Sicherheit bezahlt machen.
Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. 

(4) Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Vorausset-
zungen weggefallen sind.

§ 28
Zahlungsverweigerung

Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen
berechtigen nur zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsver-
weigerung, soweit sich aus den Umständen ergibt, dass of-
fensichtliche Fehler vorliegen und wenn der Zahlungsaufschub
oder die Zahlungsverweigerung innerhalb von zwei Jahren nach
Zugang der fehlerhaften Rechnung oder Abschlagsberechnung
geltend gemacht wird.

§ 29
Aufrechnung

Gegen Ansprüche der VEW kann nur mit unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet
werden.

§ 30
Datenschutz

Die VEW verpflichtet sich, die zur Durchführung des Abwasser-
beseitigungsvertrages erforderlichen kundenbezogenen Daten
unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der Datenschutz-
gesetze des Bundes und des Freistaates Sachsen zu verarbeiten
und das Datengeheimnis zu wahren. Der Anschlussnehmer erklärt
sein Einverständnis zur automatisierten Datenverarbeitung durch
die VEW.

§ 31
Verweigerung der Abwasserbeseitigung

(1) Unbeschadet der Regelung des § 10 ist die VEW berechtigt,
die Abwasserbeseitigung zu verweigern, wenn der An-
schlussnehmer den Vertragsbedingungen zuwiderhandelt
und die Verweigerung erforderlich ist, um
a) eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit der All-

gemeinheit abzuwenden,
b) zu gewährleisten, dass die Einleitverbote des § 6 einge-

halten werden,
c) zu gewährleisten, dass die Grundstücksentwässerungs-

anlage des Anschlussnehmers so betrieben wird, dass
Störungen anderer Anschlussnehmer, störende Rück-
wirkungen auf Abwasserbeseitigungsanlagen der VEW
oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Wasserver-
sorgung ausgeschlossen sind.

(2) Die VEW ist ferner berechtigt, die Abwasserbeseitigung zu ver-
weigern, wenn der Anschlussnehmer seinen Zahlungsver-
pflichtungen nach §§ 20 bis 24 nicht nachkommt.

(3) Die VEW hat die Abwasserbeseitigung unverzüglich wieder
aufzunehmen, sobald die Gründe für die Verweigerung
entfallen sind. Sind der VEW durch Zuwiderhandlungen des
Anschlussnehmers nach Abs. 1 Kosten entstanden, hat
dieser der VEW diese Kosten zu ersetzen. Für einen vergeb-
lichen Einstellungsversuch, die Einstellung der Abwasser-
beseitigung und die Wiederaufnahme der Abwasser-
beseitigung werden Entgelte gemäß dem jeweils gültigen
Preisblatt berechnet.

(4) Die VEW unterrichtet die Stadt über die Verweigerung der Ab-
wasserbeseitigung nach Abs. 1 und 2 und die Wiederauf-
nahme nach Abs. 3.

§ 32
Vertragsstrafe

(1) Verstößt der Anschlussnehmer vorsätzlich oder grob fahr-
lässig gegen die Einleitungsverbote des § 6 ist die VEW
berechtigt, eine Vertragsstrafe zu berechnen. Dabei kann die
VEW höchstens vom Fünffachen derjenigen Abwasser-
menge ausgehen, die sich auf der Grundlage der Abwasser-
menge des Vorjahres anteilig für die Dauer des Verstoßes
ergibt. Kann die Abwassermenge des Vorjahres nicht ermittelt
werden, so ist die Abwassermenge vergleichbarer An-
schlussnehmer zugrunde zu legen. Die Vertragsstrafe ist
nach den für den Anschlussnehmer geltenden Preisen zu be-
rechnen. Gleiches gilt, wenn unbefugt ein Anschluss an die
Abwasserbeseitigungsanlagen hergestellt oder Abwasser
eingeleitet wird.

(2) Ist die Dauer des Verstoßes nicht festzustellen, so kann die
Vertragsstrafe nach den Grundsätzen des Abs. 1 über einen
festgestellten Zeitraum hinaus für längstens ein Jahr erhoben
werden.

§ 33
Gerichtsstand

(1) Der Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen des
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sonderver-
mögen ist am Sitz der VEW.

(2) Das gleiche gilt,
a) wenn der Anschlussnehmer keinen allgemeinen Gerichts-

stand im Inland hat oder
b) wenn der Anschlussnehmer nach Vertragsschluss seinen

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Ge-
biet der Stadt Bad Muskau verlegt oder sein Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist.

- Anzeige - - Anzeige -




